
Von einzelnen Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
die dem gleichen Ziele bisher bereits dienen, will ich 
nur kurz erwähnen, ohne daß die Aufzählung vollstän
dig wäre: Etwa 700 Schwangerenberatungsstellen, über 
3000 Säuglings- und Kleinkinderberatungsstellen, 34 Müt
ter- und Säuglingsheime, über 17 000 Kinderbetten, über 
4000 Entbindungsbetten.

Welche Bedeutung diese Einrichtungen, die wir bereits 
geschaffen haben, für unsere Frauen haben, wird uns 
daraus klar, daß 56% unserer Frauen im Alter von 
18 bis 40 Jahren stehen, also im gebärfähigen Alter, 
und daß etwa 24i Millionen Frauen erwerbstätig sind.

Wir wissen ja alle, daß der Aufschwung der Wirtschaft, 
der uns ja unsere Zukunft erst sichert, die Einbezie
hung einer größtmöglichen Zahl von Frauen in die Pro
duktion erfordert. Nun wurde nicht selten behauptet, 
daß die Arbeit in der Produktion die Frau und damit 
mittelbar die Kinder schädigen müsse. Diese Behauptung 
ist aber unrichtig, wie sehr eingehende ärztliche Unter
suchungen gezeigt haben, z. B. die Ergebnisse der Unter
suchungen in der Klinik einer Autorität wie der des 
Nationalpreisträgers Professor Schröder in Leipzig.

Trotzdem müssen wir alles tun, um die Frau vor Schä
digungen durch die Arbeit zu bewahren, um es ihr zu 
ermöglichen, ohne Überlastung ihrer Aufgabe auch als 
Mutter gerecht zu werden und gesunde Kinder aufzu
ziehen. Wir müssen auch alles tun, damit diese Kinder 
sich körperlich und geistig aufs günstigste entwickeln 
können.

Diese Ziele verfolgen die Paragraphen 3 bis 11 des 
Ihnen vorliegenden Gesetzentwurfes. Ich denke, daß sie 
einer weiteren Begründung nicht bedürfen. Sie erweisen 
sich als eine zielstrebige, folgerichtige Fortentwicklung 
dessen, was wir bis jetzt mit gutem Erfolge auf dem Ge
biete des Mutter- und Kinderschutzes getan haben.

Eine bedeutsame Maßnahme zum Schutze der Gesund
heit der Frauen ist die einheitliche Regelung der Frage 
der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft für 
das Gesamtgebiet der Deutschen Demokratischen Repu
blik. Künftig soll sie nur dann gestattet sein, wenn die 
Austragung des Kindes eine ernstliche Gefahr für Ge
sundheit und Leben der Mutter mit sich bringt oder 
die Vererbung einer schweren Krankheit auf das Kind 
mit Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.

Wir haben schon immer auf dem Standpunkt gestan
den, daß die künstliche Unterbrechung der Schwanger
schaft höchst unerwünscht ist, da sie — ganz abgesehen 
von bevölkerungspolitischen Gesichtspunkten — leicht 
zu einer ernsten Schädigung der Mutter führen kann, 
ja ihr Leben gefährdet, nicht selten dauernde Erkran
kung bewirkt oder eine unheilbare Unfruchtbarkeit hin
terläßt.

Wir haben aber auch zu bedenken gehabt, daß sich 
die strengsten Verbote gegen die Indikation als wenig 
wirksam erwiesen haben, solange nicht die Bedingungen 
geschaffen waren, die es allen Frauen erlaubten, Kinder 
mit der festen Zuversicht zu gebären, daß diese eine 
glückliche Kindheit und eine gesicherte Zukunft haben 
werden.

Im alten „Reich“ — noch vor dem ersten Weltkrieg, 
wenn man diese Klassifizierung von „Reichen" noch ein
mal vornehmen darf — mußte schon mit 600000 Abtrei
bungen im Jahre gerechnet werden, wahrscheinlich 
aber mit noch viel mehr, da sie statistisch nie zu er
fassen waren. Trotz aller Verbote und trotz aller Ge
fahren stand diese schaurige Zahl über dem Leben der 
Frauen. Verzweifelt nahmen die Frauen diese Gefah
ren auf sich und ließen sich unter den scheußlichsten, 
allen Anforderungen der ärztlichen Kunst hohnspre
chenden Bedingungen die Abtreibungen machen. Es 
wurde mit Sicherheit festgestellt, daß mindestens

6000 Frauen in Deutschland Jahr für Jahr an den Fol
gen solcher gefährlicher Eingriffe den Tod fanden.

Heute haben sich die Umstände bei uns soweit gebes
sert, daß wir die Frauen von der grausamen Notwendig
keit befreien können, Verzweiflungsschritte dieser Art 
zu tun. Das Problem der sozialen Indikation löst sich 
selbst auf in einer Gesellschaft oder in einer sich selbst 
entwickelnden Gesellschaft, deren Sorge den Menschen 
von der Wiege bis zur Bahre umfaßt und die sorgend 
um ihn herumsteht und die sozialen Nöte des Lebens 
und Erwerbskampfes von ihm abzuwehren bestrebt ist.

(Beifall)
Bleibt noch das Problem des Verbots der Indikation 

aus religiösen Gründen. Ich meine, daß Verbot der Indi
kation aus religiösen Gründen aber sollte der Staat 
ablehnen als einen Eingriff in die persönliche Freiheit 
des einzelnen. Mag der Staat sie den Religionsgemein
schaften selbst überlassen!

Wo aber eine Mutter ihr Kind nicht selbst erziehen 
kann, muß ihr der Staat mit Kinderheimen hilfreich bei
stehen, ohne das Recht der Mutter auf ihr Kind dadurch 
einzuschränken.

(Beifall)
So wird und muß den Frauen geholfen werden, ihre 
Kinder durch die Hilfe des Staates in einem staatlichen 
Kinderheim erziehen zu lassen, ohne daß es dabei auf 
die Liebe der Mutter verzichten muß, der das Recht ein
geräumt werden soll, jederzeit, wenn sie es wünscht, ihr 
Kind aus diesem Heim, in dem sie ihr Kind kostenlos 
unterbringen kann, wieder zurückzuholen.

Wenn wir alle vorgeschlagenen Bestimmungen dieses 
Gesetzes überblicken, so dürfen wir wohl sagen, daß 
auch die Maßregeln auf dem Gebiete des Gesundheits
wesens Erhebliches dazu beitragen werden, daß die 
Frauen in unserer Republik sich allseitig frei entwik- 
keln können, in der Familie, im Beruf und im öffent
lichen Leben.

(Beifall)
Allen kinderreichen Müttern wird nach § 2 des Ge

setzes für ihre Kinder eine staatliche Unterstützung in 
folgender Höhe gezahlt: als einmalige Unterstützung an 
Mütter mit 2 Kindern bei der Geburt des 3. Kindes 
100 DM, bei der Geburt des 4. Kindes 250 DM, bei der 
Geburt des 5. Kindes und jedes weiteren Kindes 500 DM. 
Daneben soll die Mutter bei der Geburt des 4. Kindes 
eine laufende monatliche Unterstützung von 20 DM und 
bei der Geburt des 5. Kindes von 25 DM erhalten. Die 
staatliche Unterstützung wird für die Kinder bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr gezahlt werden.

(Beifall)
Abgesehen von diesen einmaligen und laufenden 

geldlichen Unterstützungen sieht das Gesetz eine Reihe 
von tiefgreifenden Auswirkungen vor. Gestatten Sie mir, 
daß ich Ihnen einige weitere konkrete Zahlen aus dem 
vorliegenden Gesetzentwurf wiedergebe: Innerhalb der 
nächsten 5 Jahre sind Kinderkrippen mit einer Gesamt
zahl von 40 000 Plätzen zu errichten.

(Beifall)
Hierfür wird ein Betrag von 40 Millionen DM zur Ver
fügung gestellt. Auch die Kindertagesstätten sind in 
Stadt und Land innerhalb der nächsten 5 Jahre um ins
gesamt 160 000 Plätze zu erhöhen.

(Beifall)
Gleichzeitig wird die Anzahl der Mütter- und Kinder
beratungsstellen um weitere 190 in den Jahren von 1951 
bis 1955 erhöht werden.

(Beifall)
15 Spezialkinderpolikliniken sind in Großstädten und 

Industriezentren zu errichten sowie Kinderabteilungen
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